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Rundschreiben Mai 2020/ 1 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,              6.05.2020 

wie wir aus vielen Rückmeldungen von Mitgliedern erfahren haben, wirkt sich Corona im Hinblick 

auf die Fallzahl in Ihren Praxen je nach Region, Größe der Stadt und Patientenstruktur sowie regio-

naler Infektionsrate zum Teil deutlich unterschiedlich aus. Ziel unserer Verbandsarbeit ist es, die 

wirtschaftliche Überlebensfähigkeit der Hausarztpraxen zu sichern. Wir haben dazu in vielen 

Gesprächen in den verschiedenen Gremien mit der KVN die Umsetzung des Rettungsschirms für 

Praxen diskutiert und wir hoffen, bis zum Monatsende eine gute Lösung zu erreichen. Die Diskussi-

onen zeigen, dass wir auf einem guten Weg für eine zufriedenstellende Lösung sind.  

Erneuter Hinweis zu Abrechnung bei Corona:  

1. Jeder Corona-Patient erhält 88240 und 32006 zusätzlich zu den regulären Abrechnungszif-

fern (klinische Diagnose oder mit Labor bestätigt).  

2. Die 88240 ist anders als im 1. Quartal an jedem Leistungstag anzugeben. 

3. Corona-Leistungen sind komplett extrabudgetär. 

4. Eine Attestierung chronischer Erkrankungen für Arbeitgeber im Rahmen von Corona ist 

keine GKV-Leistung und wird im Regelfall mit der GOÄ Ziffer 1 und 70 abgerechnet. Sie als 

behandelnde Hausärztin oder behandelnder Hausarzt entscheiden, ob die Ausprägung der 

Erkrankung so ist, dass ggf. ein erhöhtes Corona-Erkrankungs-Risiko besteht. Nach unse-

rem bisherigen Stand gibt es dazu bisher keine detaillierte Diagnoseliste. 

5. Das Gleiche gilt für die sehr seltene Befreiung von der Maskenpflicht. 

Erinnerung!!!      

HzV-Terminsache bis 17.5.2020: Einmalige Diagnosebestätigung für Patienten der add-on-

Verträge mit den Ersatzkassen (Barmer, DAK, hkk und KKH) im KVN-Portal 

Einmalige Vorgehensweise (kann delegiert werden): 

1. KVN-Portal-Ersatzkassenverträge (4x) öffnen 

2. Diagnosebestätigungsliste aufrufen 

3. Linke Spalte markieren bei bestätigten gesicherten Dauerdiagnosen (sollte Regelfall sein bei 

zuvor korrekt erfassten Daten, wovon wir bei allen Ärzten ausgehen) und Angaben speichern 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 


